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Verbraucherschutz:  
EU legt Richtlinienentwurf zur  
Vermeidung von Greenwashing vor
Nachhaltige Kapitalanlagen erleben nun seit bereits geraumer Zeit einen Nachfrageboom. Produktgeber benennen 
und betiteln entsprechend Fonds, Zertifikate und Portfolios um. Doch das kann für Verbraucher auch Gefahren 
 bergen – Stichwort Greenwashing. Nun hat die EU-Kommission einen Richtlinienentwurf präsentiert, der die 
 Verbraucherrechte besser schützen soll. Ein Rechtsexperte erläutert die Details.
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Die Nachhaltigkeitswelle rollt. 
Kaum ein Fonds, Zertifikat 
oder Portfolio das sich 

nicht in irgendeiner Weise Nachhal-
tigkeit auf die Fahne schreibt. Nach-
haltigkeit sells. Auch die Politik 
 leistet ihren Beitrag. Mit dem Pro-
jekt Sustainable Finance hat die EU-
Kommission konkrete Maßnahmen 
für die Umlenkung der Finanzströ-
me hin zu nachhaltigen Invest-
ments formuliert. 

So müssen seit August letzten 
Jahres die Kunden zu ihren 
Nachhaltig keitspräferenzen gefragt 
werden. Damit entsteht die Notwen-
digkeit, den Kunden entsprechende 
Produkte für diese Nachhaltigkeits-
präferenzen anzubieten. Deswegen 
werden Fonds, Zertifikate, Portfolios 
und Versicherungsprodukte auch 
entsprechend ihrer Nachhaltigkeits-
wirkung umbenannt und betitelt. 
er Kunde soll schon aus dem 
amen ersehen können, ob er ein 
achhaltiges Produkt erwirbt und 
ich gut fühlen.

Die Entwicklung birgt Gefah-
en für Verbraucher. Um die Kauf-
ntscheidung von Verbrauchern zu 
eeinflussen, wird verstärkt mit den 
ttributen „Nachhaltigkeit“ oder 

Umweltfreundlichkeit“ geworben. 
isher fehlte es an konkreten Vorga-
en die ausufernde Verwendung 
on umweltbezogenen Werbeaussa-
en (sog. „Green Claims“) zu 
eglementieren. 

Die EU hat nun einen Richtlini-
nentwurf präsentiert, um die 
erbraucherrechte besser zu schüt-
en. Umgesetzt werden diese Rege-
ungen durch Änderungen des 
esetzes gegen den unlauteren 
ettbewerb (UwG). Ziel ist, dass 
nternehmer die Verbraucher hin-
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sichtlich ökologischer und sozialer 
Auswirkungen von Produkten und 
Dienstleistungen nicht in die Irre 
führen. Eine sogenannte „Umwelt-
aussage“ über eine künftige Um-
weltleistung soll nur getroffen 
werden dürfen, wenn sie klare 
 Verpflichtungen enthält.

Neue Vorgaben an  
allgemeine Umweltaussagen 

Verboten werden sollen künftig 
allgemeine Umweltaussagen bei der 
Vermarktung an Verbraucher, wenn 
diese Umweltaussage nicht nachge-
wiesen werden kann oder auch 
wenn sie zu einem gesamten Pro-
dukt gemacht wird, aber nur auf 
 einen Teil des Produkts oder der 
Dienstleitung zutrifft. 

Eine Umweltaussage ist eine 
Aussage oder Darstellung durch 
Text, Bilder, grafische Elemente 
oder Symbole, auch durch Etiket-
ten, Markennamen, Firmennamen 
oder Produktbezeichnungen, in der 
ausdrücklich oder stillschweigend 
angegeben wird, dass ein Produkt 
eine positive oder keine negative 
Auswirkung auf die Umwelt hat 
oder weniger schädlich für die 
 Umwelt ist als andere Produkte 
oder dass deren Auswirkung im 
Laufe der Zeit verbessert wurde. 

Durch die Verschärfung sollen 
Unternehmen davon abgehalten 
werden, Verbraucher hinsichtlich 
ökologischer und sozialer Auswir-
kungen zu täuschen, indem die 
ökologischen und sozialen Aus-
wirkungen eines Produktes unzu-
treffend dargestellt werden. Das 
Gleiche gilt von Aussagen über 
 soziale Nachhaltigkeit von Produk-
ten, zum Beispiel über Arbeitsbedin-
gungen, Wohltätigkeitsbeiträge oder 
den Tierschutz. 

Die EU knöpft sich auch allge-
meine Umweltaussagen ohne eine 
besonders anerkannte und hervor-
ragende Umweltleistung vor. All-
gemeine Umweltaussagen sollen 
verboten werden, wenn tatsächlich 
keine hervorragende Umweltleis-
tung dahintersteckt oder wenn die 
Spezifizierung der Aussage an kei-
ner Stelle erfolgt. Das betrifft Aus-
sagen wie: „umweltfreundlich“, 
„umweltschonend“, „öko“, „grün“, 
„naturfreundlich“, „ökologisch“, 
„umweltgerecht“, „klimafreundlich“, 
„umweltverträglich“, „CO

2
-freund-

lich“, „CO
2
-neutral“, „CO

2
-positiv“, 

„klimaneutral“, „energieeffizient“ 
„biologisch abbaubar“, „biobasiert“ 
oder ähnliche Aussagen, sowie wei-
ter gefasste Aussagen wie „bewusst“ 
oder „verantwortungsbewusst“, mit 
denen eine Umweltleistung sugge-
riert wird oder die diesen Eindruck 
entstehen lassen.

Werbung mit  
künftigen Umweltleistungen

Der neue Richtlinienentwurf 
sieht zudem verschärfte Regelungen 
für die Werbung mit künftigen 
 Umweltleistungen vor. Die EU 
 bemängelt, dass sich Umweltaussa-
gen, vor allem klimabezogene Aus-
sagen, auf zukünftige Leistungen, 
zum Beispiel auf den Übergang zu 
CO

2
– oder Klimaneutralität bezie-

hen, und die Erreichung dieses Ziels 
bis zu einem bestimmten Datum in 
Aussicht stellen. Dadurch wird bei 
dem Verbraucher der Eindruck 
 erweckt, durch den Kauf des Pro-
dukts zu einer CO

2
-ärmeren Welt 

beizutragen. Durch die Neurege-
lung soll sichergestellt werden, dass 
diese Aussagen lauter und glaub-
würdig sind. Sie werden nach einer 
Einzelfallbewertung verboten, wenn 
sie nicht vom Verwender durch klar 
vorgegebene objektive und über-
prüfbare Verpflichtungen und Ziele 
gestützt werden. Dazu soll auch ein 
unabhängiges Überwachungssystem 
dienen, dass den Fortschritt hin-
sichtlich der versprochenen Zieler-
reichung kontrolliert. 

Strengere Vorgaben für 
 die Verwendung von  

Nachhaltigkeitssiegeln

Zudem soll es künftig strengere 
Vorgaben für die Verwendung von 
Nachhaltigkeitssiegeln geben. Das 
Anbringen von Nachhaltigkeitssie-
geln, die nicht auf einem Zertifizie-
rungssystem beruhen oder von 
staatlichen Stellen festgesetzt wur-
den, soll verboten werden. Der Be-
griff des Nachhaltigkeitssiegels wird 
im Richtlinienentwurf definiert. 
Ein Nachhaltigkeitssiegel ist ein 
freiwilliges öffentliches oder priva-
tes Vertrauenssiegel, Gütezeichen 
oder Ähnliches, mit dem Ziel, ein 
Produkt, ein Verfahren oder ein 
 Unternehmen in Bezug auf seine 
ökologischen oder sozialen Aspekte 
oder beides hervorzuheben oder zu 
fördern. Wird für das Anbringen 
 eines Nachhaltigkeitssiegels auf ein 
Zertifizierungssystem zurückge -
griffen, soll es bestimmte Mindestan-
forderungen hinsichtlich der Transpa-
renz und Glaubwürdigkeit erfüllen. 

Für Unternehmen heißt dies, dass 
die Verwendung selbsterstellter Nach-
haltigkeitssiegel (wie z.B.  Logos, Bio- 
oder Gütesiegel), die umweltbezo -
gene Eigenschaften eines Produkts 
werblich hervorheben, ohne Prüfme-
chanismus nicht mehr zulässig sind. 

Fazit

Der Richtlinienentwurf ist ein 
weiterer konsequenter Schritt für 
die Umsetzung des Green Deals. Ver-
braucher dürfen künftig transparen-
tere Informationen zu den Produk-
ten erwarten. Bei den Unternehmen 
wird Handlungsbedarf bestehen. Die 
Produktinformationen müssen künf-
tig an den Neuvorgaben des Richtli-
nienentwurfs gemessen werden.

Bis die neuen Regelungen in 
Kraft treten, wird noch etwas Zeit ver-
gehen. Die Richtlinie muss zunächst 
verabschiedet und dann vom Bundes-
tag umgesetzt werden. P
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